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1. Februar 1879. DIE EISENBAHN. 29

schub für dieses Zimmer hervorzubringen, 7800 Wärmeeinheiten ;

für eine deutsche Zwischendecke dagegen 31200 Wärmeeinheiten,

das heisst 3, resp. 12 Kilo lufttrockenes Holz. Es ist
darnach ein colossaler Irrthum, wenn man glaubt, unsere Zwischen-
deckenconstruction sei einer leichtern und öconomischen

Erwärmung günstig und findet der Verfasser, der Einschub sammt

Auffüllung erfülle den einzigen Zweck, die Resonanz zu
vermindern, so mangelhaft, sei jedoch bezüglich Oeconomie der
Erstellung und nachherigen Beheizung so unvortheilhaft, dass es

durchaus unrationell erscheine, in Familienhäusern diese
Construction beizubehalten. —

Der Verfasser gibt des Weitern die Gründe an, warum er
sich gegen das bei uns allgemein übliche Unterkellern der
Gebäude aussprechen müsse. Die Keller sind im Familienhaus ein

grösstenteils unnützer Platz. (Die Waschküche finde viel
bequemer und besser auf dem Dache Raum), die Baukosten
derselben dagegen sind unverhältnissmässig gross. Eine Speisekammer
mit Eisschrank genügt vollständig und um den Ansprüchen der

Hygieine zu genügen, wird der Baum unter dem ersten Boden

gehörig ventilirt. — Dieser erste Boden ist überdiess zwischen
Eisen- oder Strahlträgern zu wölben. —

Nachdem der Verfasser den aus Holz und Eisen construirten
Decken überhaupt das Wort geredet, weist er darauf hin, wie
vortheilhaft es wäre, Gussstahlträger (weiche und gehärtete) zu
fabriziren und zu verwenden. — Die sämmtlichen Zwischenwände

empfiehlt er aus Holz äusserst leicht herzustellen, so

leicht, dass sie ohne weitere Unterstützung vom Zwischengebälk
allein getragen werden. — Als Dach wird ein leichtes flaches
Metalldach angerathen. —

Die Heizung sei eine continuirliche im Allgemeinen
vermittelst eiserner Oefen. Durch die fortgesetzte Heizung bei Tag
und Nacht, ist bei rationell construirten Mauern aus porösen
Steinen oder mit Luftschichten eine künstliche Ventilation
überflüssig, wesshalb nur ausnahmsweise eine Centralheizung und als
solche eine Luftheizung empfohlen wird. —

Sind diese Anregungen sehr verdankenswerth und wird
Niemand das Buch aus der Hand legen, ohne, wenn auch nicht
Neues, so doch vielfach weniger Bekanntes und noch von falschem
Vorurtheil in den Hintergrund Gedrängtes in anziehender Weise
mit Nutzen daraus entnommen zu haben, so kann nicht
verschwiegen werden, dass denn doch viele der Vorschläge einerseits

zu weit gehen, und anderseits auch in Praxis keineswegs
denjenigen finanziellen Erfolg haben dürften, welchen der
Verfasser seinen Lesern verspricht.

Wenn einerseits der Verfasser so weit gehen will, dass er
neben möglichster Maassreduction der Mauern, denselben überdiess

damit sie einer ausgiebigeren Porenventilation Vorschub
leisten, den Verputz jedenfalls Aussen und wo immer möglieh
im Innern absprechen will; wenn er Zinkverzierungen im Aeussern
als rationell empfiehlt und dergleichen mehr, so scheint uns
diess des Guten zu viel. Wenn er aber fast auf jeder Seite

behauptet, es zu ermöglichen, um den halben Preis
dasjenige herstellen zu können, wofür wir jetzt wegen unserer
schweren Constructionsweise das Doppelte bezahlen ; wenn er
behauptet, es biete einen wesentlichen finanziellen Vortheil,
eiserne Gebälke statt hölzerner in Anwendung zu bringen, so

sind diess Behauptungen, die sich in Praxis in der Regel nicht
bewahrheiten werden und nicht bewahrheiten können. —

Der Verfasser rechnet mit verschiedenen Factoren nicht.
Nicht nur bei den Bohlengebälken wird die Ersparniss an Material
durch den erhöhten Arbeitslohn aufgewogen, sondern auch
grösstentheils bei den leichten Mauern, die eine wesentlich
sorgfältigere Ausführung und viel bessere Materialien erfordern, als
sie insbesondere bei uns Kegel sind. —

Wird dem gegenüber geltend gemacht, dass factisch die
americanischen und auch die englischen Häuser kaum die Hälfte
von dem kosten, was sie bei unserer Construction kosten würden,
so kann ich aus Erfahrung behaupten, dass wenn solche Häuser

ganz genau ebenso hier, wie sie dort stehen, aufgeführt
würden, sie schon das Doppelte kosten, und überdiess nicht
nur noch vielerlei Einrichtungen ermangeln, die wir hier zu
fordern gewohnt sind, sondern auch viele Einrichtungen
aufweisen würden, die wir hierseits mit einer nur einigermassen
anständigen Ausführung nicht glauben vereinbaren zu können.

Erst dann werden wir ähnliche Preise erhalten, wenn wir
unsern Anforderungen an eine wirklich solide (nicht übertrieben
oder fälschlich solide) Ausführung ganz wesentlich herabmindern
und überdiess die Erstellung solcher Gebäude hier wie dort,
wo sie vom Baumeister hergestellt und verkauft werden, wie

vom Bäcker die Brode, fabrikmässig betrieben wird. —
Auch wir sind für Familienhäuser und für leichtere

Construction, die wir vielfach als solider erachten als die schwere,
und möchten wir schon desshalb das Büchlein dem Publicum

zur Beachtung empfehlen, haben aber trotzdem geglaubt, die

zu grosse Hoffnung, welche eine Leetüre desselben allenfalls
erwecken könnte, auf das richtige Maass.zurückführen zu müssen.

__________
A. K.

Ueber die schweizerische Gesetzgebung in Bausachen.

Die Bemerkung unseres werthen Collegen J.M. in der vorletzten Nummer
der Eisenbahn über die Mängel der schweizerischen Gesetzgebung ist eine

nur zu gerechtfertigte und wir verdanken ihm seine Anregung auf das Beste.

Gar viele Unternehmer und Techniker, die mit den Rechtsverhältnissen
unserer 25 souveränen Cantone nicht vertraut waren, können von den Uebel-
ständen unserer Gesetzgebung, namentlich derjenigen der deutschen
Cantone, erzählen. Sie sahen sich, in dem nioht mehr ungewohnten Falle der

Liquidation einer Privat- oder Actienunternehmung, gezwungen, entweder

um nicht ihre volle Forderung für geleistete Arbeit und baar ausgelegtem
Gelde zu verlieren, ein sehr unvortheilhaftes Accomodement anzunehmen,
oder ßich in die letzte Classe der Gläubiger versetzt zu sehen, wo ihr
Guthaben keine Berücksichtigung mehr finden konnte. Denn leider wird
in den meisten unserer cantonalen Gesetzgebungen zuerst der Obligationsgläubiger,

der sein Geld auf einen noch nicht existirenden Gegenstand

angelegt hat, berücksichtigt, dann, wenn Nichts mehr da ist, hat
derjenige der die Arbeit geHietet. die bei der Gantsteigerung zur Verwerthung
kommt, das Nachsehen.

Wir glauben also es yàtirc eine Aufgabe des Ingenieur- und Archileclen-
Vereines sich crttslhafl util diesen Ilei-lttsfrat/ctt zu beschäftigen und wir

.möchten den Vorstand unseres Verbandes ersuchen, sein Augenmerk darauf
zu richten, dass bei der Ausarbeitung des eidgenössischen Obligalionenrechls
für uns Techniker und Unternehmer schützende Bestimmungen aufgenommen
würden, trie solche im Code Napoléon im Art. 2103 existiren.

Seiner Zeit wurde am eidg. Polytechnikum, bei der Verwirrung unserer
cantonalen Gesetzgebungen, im Colleg über Code civil nur französisches
Recht dozirt, hoffen wir, dass in den nächsten Jahren ein einheitliches
schweizerisches Obligationenrecht zu Stande komme, das uns gleichen
Schutz gewährt, wie das französische Gesetz. T.

Concurrenz-Ausschreibung
zur Erlangung eines Bauplanes für ein Kurhaus in Zoppol beiDanzig. '¦¦

(Programm, Situationsplan und Einheitspreise bei Hrn. Karpinski dortselbst.

Die zu entwerfenden Bauanlagen, als : das Gesellschafts- und Logirhaus,
der Musik-Pavillon und die bedeckten Sitzplätze sollen sich mit dem Garten
und dem vorhandenen festen Seesteg zu einem einheitlichen Ganzen gestalten.

Das Gebäude selbst soll enthalten: 1. einen Festsaal; 2. einen Speisesaal

von je 220 O"! Grösse, beide ohne Heizung, aber möglichst nebeneinander

belegen; 3. einen kleineren heizbaren Saal von 60 Q"y ; 4. ein Billardzimmer
zu 2 Billards; 5. ein Lesezimmer; 6. die nöthigen Garderoben und Retiraden;
7. mindestens 80 grössere und kleinere Zimmer zum Logiren, von denen

mehrere heizbar sind und sioh zu Familien-Wohnungen vereinigen lassen

8. die nöthigen Wirthschaftsräume, die Wohnung für den Wivthschaftspächter
und dessen Leute, sowie für den Thürhüter.

Ferner sind zu entwerfen : 9. der Musik-Pavillon (nicht in der Bausumme

von 120 000 Mark inbegriffen) ; 10. ausgedehnte, gedeckte Sitzplätze (Veranden),
welche vorzugsweise gegen Nord- resp. Nordostwinde Schutz gewähren, ohne

den Blick auf die See zu verdecken.
Die Haupträume sollen ebenfalls den vollen Ausblick auf die See gewähren.
Für das Hauptgebäude ist Holzarchiteotur nioht ausgeschlossen. Die

Situation ist im Masstab von ' 200, die Grundrisse im Masstab von V100, die

Ansiobten und Durchschnitte von '/so, die Details im Maasstab von Vs« zu
zeichnen.

Dem Entwürfe ist ein detaillirter Kostenanschlag unter Berücksichtigung
der ortsübliohen (im Programm vermerkten) Einheitspreise beizufügen, aus
welchem die Ausführbarkeit des ganzen Etablissements ohne Uebcrschreitung
der Baukostensumme von 120 000 Mark hervorgeht.

Von denjenigen Entwürfen, welche den Anforderungen dieses Programmes
entsprechen, werden die drei besten mit resp. 1000, 500 und 250 Mk. prämirt.
Dieselben gehen in das Eigenthum der Gemeinde Zoppot über, ohne das

geistige Eigenthum der Verfasser zu tangiren ; jedoch ist der höchst prämirte
Verfasser verpflichtet, auf dessfnlsiges Verlangen der Baucommission die zur

stylgerechten Ausführung erforderlichen Detailzeiohnungen binnen 4 Wochen

unentgeldlioh nachzuliefern.
Die mit einem Motto zu versehenden Entwurfs sind unter Beifügung der

versiegelten Adresse des Verfassers an Hrn. A. Karpinski in Zoppot bis 15.

April einzusenden.
Preisrichter sind die Herren: A. Karpinski; H. Fredriohs ; Ehrhardt, Re-

gierungs- und Baurath; Lieht, liaurath; Wandt, Landesbauinspeotor.

Concurrents zur Erlangung von Maschinen für den Betrieb, von Stras-
senbahnen ist ausgeschrieben von der Stioht'sohen Tramway -Maatschappji à

Utrecht. Anträge auf Theilnahme an der Concurrenz (mittelst piknotischer

Versuche) sind vor dem 15. Februar einzureichen. 4 Preise mit Medaillen.

(Erster Preis eine Bestellung.)
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